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Artikel 3 

 
  (3) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder dessen 
Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den zuständigen 
Behörden festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und 
der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und 
des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht 
 

Artikel 19 
 
  (1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und 
Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger 
Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder 
Vernachlässigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen 
Missbrauchs zu schützen, solange es sich in der Obhut der Eltern oder eines Elternteils, 
eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder einer anderen Person befindet, 
die das Kind betreut. 
 
  (2) Diese Schutzmaßnahmen sollen je nach den Gegebenheiten wirksame Verfahren zur 
Aufstellung von Sozialprogrammen enthalten, die dem Kind und denen, die es betreuen, die 
erforderliche Unterstützung gewähren und andere Formen der Vorbeugung vorsehen sowie 
Maßnahmen zur Aufdeckung, Meldung, Weiterverweisung, Untersuchung, Behandlung und 
Nachbetreuung in den in Absatz 1 beschriebenen Fällen schlechter Behandlung von Kindern 
und gegebenenfalls für das Einschreiten der Gerichte 
 

Artikel 20 
 
  (1) Ein Kind, das vorübergehend oder dauernd aus seiner familiären Umgebung heraus-
gelöst wird oder dem der Verbleib in dieser Umgebung im eigenen Interesse nicht gestattet 
werden kann, hat Anspruch auf den besonderen Schutz und Beistand des Staates. 
 
  (2) Die Vertragsstaaten stellen nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts andere 
Formen der Betreuung eines solchen Kindes sicher. 
 
  (3) Als andere Form der Betreuung kommt unter anderem die Aufnahme in eine Pflege-
familie, die Kafala nach islamischem Recht, die Adoption oder, falls erforderlich, die Unter-
bringung in einer geeigneten Kinderbetreuungseinrichtung in Betracht. Bei der Wahl 
zwischen diesen Lösungen sind die erwünschte Kontinuität in der Erziehung des Kindes 
sowie die ethnische, religiöse, kulturelle und sprachliche Herkunft des Kindes gebührend zu 
berücksichtigen. 
 

Artikel 21 
 
  Die Vertragsstaaten, die das System der Adoption anerkennen oder zulassen, 
gewährleisten, dass dem Wohl des Kindes bei der Adoption die höchste Bedeutung 
zugemessen wird; die Vertragsstaaten  
a) stellen sicher, dass die Adoption eines Kindes nur durch die zuständigen Behörden 

bewilligt wird, die nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren und auf 
der Grundlage aller verlässlichen einschlägigen Informationen entscheiden, dass die 
Adoption angesichts des Status des Kindes in bezug auf Eltern, Verwandte und einen 
Vormund zulässig ist und dass, soweit dies erforderlich ist, die betroffenen Personen in 
Kenntnis der Sachlage und auf der Grundlage einer gegebenenfalls erforderlichen 
Beratung der Adoption zugestimmt haben,  

b) erkennen an, dass die internationale Adoption als andere Form der Betreuung 
angesehen werden kann, wenn das Kind nicht in seinem Heimatland in einer Pflege- 
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oder Adoptionsfamilie untergebracht oder wenn es dort nicht in geeigneter Weise 
betreut werden kann; 

c) stellen sicher, dass das Kind im Fall einer internationalen Adoption in den Genuss der 
für nationale Adoptionen geltenden Schutzvorschriften und Normen kommt; 

d) treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass bei internationaler 
Adoption für die Beteiligten keine unstatthaften Vermögensvorteile entstehen; 

e) fördern die Ziele dieses Artikels gegebenenfalls durch den Abschluss zwei oder mehr-
seitiger Übereinkünfte und bemühen sich in diesem Rahmen sicherzustellen, dass die 
Unterbringung des Kindes in einem anderen Land durch die zuständigen Behörden oder 
Stellen durchgeführt wird 

 
Artikel 25 

 
  Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein Kind, das von den zuständigen Behörden 
wegen einer körperlichen oder geistigen Erkrankung zur Betreuung, zum Schutz der 
Gesundheit oder zur Behandlung untergebracht worden ist, das Recht hat auf eine 
regelmäßige Überprüfung der dem Kind gewährten Behandlung sowie aller anderen 
Umstände, die für seine Unterbringung von Belang sind. 
 

Artikel 32 
 
  (1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, vor wirtschaftlicher Ausbeutung 
geschützt und nicht zu einer Arbeit herangezogen zu werden, die Gefahren mit sich bringen, 
die Erziehung des Kindes behindern oder die Gesundheit des Kindes oder seine körperliche, 
geistige, seelische, sittliche oder soziale Entwicklung schädigen könnte. 
 
  (2) Die Vertragsstaaten treffen Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und 
Bildungsmaßnahmen, um die Durchführung dieses Artikels sicherzustellen. Zu diesem 
Zweck und unter Berücksichtigung der einschlägigen Bestimmungen anderer internationaler 
Übereinkünfte werden die Vertragsstaaten insbesondere 
  a) ein oder mehrere Mindestalter für die Zulassung zur Arbeit festlegen; 
  b) eine angemessene Regelung der Arbeitszeit und der Arbeitsbedingungen vorsehen und 
  c) angemessene Strafen oder andere Sanktionen zur wirksamen Durchsetzung dieses 
Artikels vorsehen. 
 

Artikel 33 
 
  Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen einschließlich Gesetzgebungs-, 
Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, um Kinder vor dem unerlaubten Gebrauch 
von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen im Sinne der diesbezüglichen internationalen 
Übereinkünfte zu schützen und den Einsatz von Kindern bei der unerlaubten Herstellung 
dieser Stoffe und beim unerlaubten Verkehr mit diesen Stoffen zu verhindern. 
 

Artikel 34 
 
  Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Kind vor allen Formen sexueller Ausbeutung und 
sexuellen Missbrauchs zu schützen. Zu diesem Zweck treffen die Vertragsstaaten insbe-
sondere alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und mehrseitigen Maßnahmen, um zu 
verhindern, dass Kinder 

a) zur Beteiligung an rechtswidrigen sexuellen Handlungen verleitet oder gezwungen 
werden; 

b) für die Prostitution oder andere rechtswidrige sexuelle Praktiken ausgebeutet werden, 
für pornographische Darbietungen und Darstellungen ausgebeutet werden. 

 
Artikel 35 
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  Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und mehrseitigen 
Maßnahmen, um die Entführung und den Verkauf von Kindern sowie den Handel mit Kindern 
zu irgendeinem Zweck und in irgendeiner Form zu verhindern. 
 

Artikel 36 
 
  Die Vertragsstaaten schützen das Kind vor allen sonstigen Formen der Ausbeutung, die 
das Wohl des Kindes in irgendeiner Weise beeinträchtigen. 
 

Artikel 37 
 
  Die Vertragsstaaten stellen sicher, 

a) dass kein Kind der Folter oder einer anderen grausamen, unmenschlichen oder 
erniedrigenden Behandlung oder Strafe unterworfen wird. Für Straftaten, die von 
Personen vor Vollendung des 18. Lebensjahres begangen worden sind, darf weder die 
Todesstrafe noch lebenslange Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit vorzeitiger 
Entlassung verhängt werden; 

b) dass keinem Kind die Freiheit rechtswidrig oder willkürlich entzogen wird. Festnahme, 
Freiheitsentziehung oder Freiheitsstrafe darf bei einem Kind im Einklang mit dem 
Gesetz nur als letztes Mittel und für die kürzeste angemessene Zeit angewendet 
werden; 

c) dass jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, menschlich und mit Achtung vor der 
dem Menschen innewohnenden Würde und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse 
von Personen seines Alters behandelt wird. Insbesondere ist jedes Kind, dem die 
Freiheit entzogen ist, von Erwachsenen zu trennen, sofern nicht ein anderes Vorgehen 
als dem Wohl des Kindes dienlich erachtet wird; jedes Kind hat das Recht, mit seiner 
Familie durch Briefwechsel und Besuche in Verbindung zu bleiben, sofern nicht 
außergewöhnliche Umstände vorliegen; 

d) dass jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, das Recht auf umgehenden Zugang zu 
einem rechtskundigen oder anderen geeigneten Beistand und das Recht hat, die 
Rechtmäßigkeit der Freiheitsentziehung bei einem Gericht oder einer anderen 
zuständigen, unabhängigen und unparteiischen Behörde anzufechten, sowie das 
Recht auf alsbaldige Entscheidung in einem solchen Verfahren. 

 
Artikel 38 

 
  (1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die für sie verbindlichen Regeln des in 
bewaffneten Konflikten anwendbaren humanitären Völkerrechts, die für das Kind Bedeutung 
haben, zu beachten und für deren Beachtung zu sorgen. 
 
  (2) Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
Personen, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht unmittelbar an Feind-
seligkeiten teilnehmen. 
 
  (3) Die Vertragsstaaten nehmen davon Abstand, Personen, die das 15. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, zu ihren Streitkräften einzuziehen. Werden Personen zu den 
Streitkräften eingezogen, die zwar das 15., nicht aber das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
so bemühen sich die Vertragsstaaten, vorrangig die jeweils ältesten einzuziehen. 
 
  (4) Im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht, die 
Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten zu schützen, treffen die Vertragsstaaten alle 
durchführbaren Maßnahmen, um sicherzustellen, dass von einem bewaffneten Konflikt 
betroffene Kinder geschützt und betreut werden. 
 

Artikel 39 
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  Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um die physische und psychische 
Genesung und die soziale Wiedereingliederung eines Kindes zu fördern, das Opfer 
irgendeiner Form von Vernachlässigung, Ausbeutung oder Misshandlung, der Folter oder 
einer anderen Form grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe oder aber bewaffneter Konflikte geworden ist. Die Genesung und Wiedereingliederung 
müssen in einer Umgebung stattfinden, die der Gesundheit, der Selbstachtung und der 
Würde des Kindes förderlich ist. 
 

Artikel 40 
 
  (1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes an, das der Verletzung der 
Strafgesetze verdächtigt, beschuldigt oder überführt wird, in einer Weise behandelt zu 
werden, die das Gefühl des Kindes für die eigene Würde und den eigenen Wert fördert, 
seine Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten anderer stärkt und das Alter 
des Kindes sowie die Notwendigkeit berücksichtigt, seine soziale Wiedereingliederung sowie 
die Übernahme einer konstruktiven Rolle in der Gesellschaft durch das Kind zu fördern. 
 
  (2) Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Bestimmungen internationaler Übereinkünfte insbesondere sicher, 
 

a) dass kein Kind wegen Handlungen oder Unterlassungen, die zur Zeit ihrer Begehung 
nach innerstaatlichem Recht oder Völkerrecht nicht verboten waren, der Verletzung der 
Strafgesetze verdächtigt, beschuldigt oder überführt wird; 

b) dass jedes Kind, das einer Verletzung der Strafgesetze verdächtigt oder beschuldigt 
wird, Anspruch auf folgende Mindestgarantien hat: 

i) bis zum gesetzlichen Nachweis der Schuld als unschuldig zu gelten, 
ii) unverzüglich und unmittelbar über die gegen das Kind erhobenen Beschuldigungen 

unterrichtet zu werden, gegebenenfalls durch seine Eltern oder seinen Vormund, 
und einen rechtskundigen oder anderen geeigneten Beistand zur Vorbereitung 
und Wahrnehmung seiner Verteidigung zu erhalten, 

iii) seine Sache unverzüglich durch eine zuständige Behörde oder ein zuständiges 
Gericht, die unabhängig und unparteiisch sind, in einem fairen Verfahren 
entsprechend dem Gesetz entscheiden zu lassen, und zwar in Anwesenheit 
eines rechtskundigen oder anderen geeigneten Beistands sowie - sofern dies 
nicht insbesondere in Anbetracht des Alters oder der Lage des Kindes als 
seinem Wohl widersprechend angesehen wird - in Anwesenheit seiner Eltern 
oder seines Vormunds, 

iv) nicht gezwungen zu werden, als Zeuge auszusagen oder sich schuldig zu 
bekennen, sowie die Belastungszeugen zu befragen oder befragen zu lassen 
und das Erscheinen und die Vernehmung der Entlastungszeugen unter gleichen 
Bedingungen zu erwirken, 

v) wenn es einer Verletzung der Strafgesetze überführt ist, diese Entscheidung und 
alle als Folge davon verhängten Maßnahmen durch eine zuständige über-
geordnete Behörde oder ein zuständiges höheres Gericht, die unabhängig und 
unparteiisch sind, entsprechend dem Gesetz nachprüfen zu lassen, 

vi) die unentgeltliche Hinzuziehung eines Dolmetschers zu verlangen, wenn das Kind 
die Verhandlungssprache nicht versteht oder spricht,  

vii) sein Privatleben in allen Verfahrensabschnitten voll geachtet zu sehen. 
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  (3) Die Vertragsstaaten bemühen sich, den Erlass von Gesetzen sowie die Schaffung von 
Verfahren, Behörden und Einrichtungen zu fördern, die besonders für Kinder, die einer 
Verletzung der Strafgesetze verdächtigt, beschuldigt oder überführt werden, gelten oder 
zuständig sind: insbesondere 

a)   legen sie ein Mindestalter fest, das ein Kind erreicht haben muss, um als strafmündig 
angesehen zu werden, 

b)   treffen sie, soweit dies angemessen und wünschenswert ist, Maßnahmen, um den 
Fall ohne ein gerichtliches Verfahren zu regeln, wobei jedoch die Menschenrechte und 
die Rechtsgarantien uneingeschränkt beachtet werden müssen. 

 
  (4) Um sicherzustellen, dass Kinder in einer Weise behandelt werden, die ihrem Wohl 
dienlich ist und ihren Umständen sowie der Straftat entspricht, auf eine Vielzahl von Vor-
kehrungen zur Verfügung stehen, wie Anordnungen über Betreuung, Anleitung und Aufsicht, 
wie Beratung, Entlassung auf Bewährung, Aufnahme in eine Pflegefamilie, Bildungs- und 
Berufsbildungsprogramme und andere Alternativen zur Heimerziehung. 
 


